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Kostenloses Beratungsangebot 

 

 

Dieses Angebot richtet sich an Garten- oder Landbesitzer im Siedlungsgebiet von 
Ottenbach. Zur Verfügung gestellt wird es von Ihrer Gemeinde, und wurde initiiert 
durch die Annahme des Gegenvorschlags zur «Einzelinitiative zum Schutz der 
Artenvielfalt» an der Gemeindeversammlung vom 30.11.2023 

Neben den Beratungen für Privatpersonen werden gemeindeeigenen Flächen im 
Siedlungs-gebiet naturnaher gestaltet. Im Herbst startet diesbezüglich die erste 
Etappe bei der Busschlaufe Engelwiese. 

Sie sind Eigentümerin oder Eigentümer eines Gartens, oder einer 
Landparzelle, die Sie naturnaher Gestalten möchten, aber nicht 
wissen, wie?  
Lassen Sie sich professionell beraten und leisten Sie damit 
einen wichtigen Beitrag für die Biodiversität in Ottenbach. 
Es steht eine begrenzte Anzahl Beratungstermine zur Verfügung. 
Vereinbaren Sie Ihr persönliches Beratungsgespräch (Dauer 1-2 
Stunden) zeitnah bei Dominique Schmuki: 
dominique.schmuki@hotmail.com 
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Vorwort der Gemeindepräsidentin

In unserem Land wird seit einigen Jahren leiden-
schaftlich und kontrovers debattiert, wie und wo 
Massnahmen zum Schutz der Biodiversität ergriffen 
werden sollen. Trotzdem besteht weit über die Um-
weltorganisationen hinaus Konsens darüber, dass 
der Erhalt der Artenvielfalt wichtig ist. So hielt auch 
der Bundesrat in einer Botschaft zu einer Abstim-
mung fest: Biodiversität ist die «Existenzgrundlage 
für den Menschen und die Wirtschaft».

Die Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte 
haben uns wiederholt gezeigt, dass unsere Umwelt 
ohne ein vielfältiges und intaktes Ökosystem ihre 
überlebenswichtigen Funktionen nicht mehr erfüllen 
kann. Darunter fallen die Bestäubung von Kultur-
pflanzen, der Schutz vor Umweltkatastrophen (Lawi-
nen, Hochwasser, Hangrutsche), die Reinigung von 
Luft und Wasser oder die natürliche Schädlingskont-
rolle. Und auch wichtig zu wissen: Unsere vielfältige 
Natur ist eine bedeutende Grundlage vieler Medika-
mente, so haben 70 Prozent aller Krebsmedikamen-
te einen natürlichen Ursprung.

Darüber hinaus sind der Klimawandel und die Bio-
diversität eng miteinander verknüpft. Die NZZ hat 
kürzlich in einem Artikel aber einen wesentlichen 
Unterschied herausgestrichen: «Senkt die Schweiz 
ihren CO2-Ausstoss, merkt das Land vom Klimanut-
zen direkt praktisch nichts: Der Nutzen verteilt sich 
global und ist entsprechend klein. Bei der Biodiver-
sität fällt der Nutzen von Schutzmassnahmen da-
gegen in vielen Fällen im eigenen Land an».

Das heisst, lokale Massnahmen zum Erhalt der Bio-
diversität wirken sich positiv auf unser Leben hier in 
Ottenbach und der Schweiz aus. Aus diesem Grund 

• ... ist die Förderung der Biodiversität seit 2018 
Teil der Legislaturziele des Gemeinderates Otten-
bach.

• ... hat sich der Gemeinderat und die NLK (Natur- 
und Landschaftsschutzkommission) für das An-
liegen einer Initiative eingesetzt, wonach in den 
Jahren 2024-2027 zusätzliche 120‘000 Franken in 
nachhaltige Biodiversitäts-Projekte hier in Otten-
bach investiert werden.

Vor diesem Hintergrund freut sich der Gemeinde-
rat jetzt ganz besonders, dass er das von der NLK 
erarbeitete «Leitbild Biodiversität und Naturschutz 
der Gemeinde Ottenbach» verabschieden und ver-
öffentlichen kann. Durch das Leitbild erhoffen wir 
uns weitere wirkungsvolle Impulse für eine intakte 
Biodiversität in und um unser Dorf und damit auch 
für «ein nachhaltiges und lebendiges Ottenbach»!

Gaby Noser Fanger 
Gemeindepräsidentin Ottenbach
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Reduzierter Winterdienst: salzarm und umweltfreundlich.

Die Gemeinde als Vorbild

Die Gemeinde nimmt bei der Förderung der Biodi-
versität eine Vorbildfunktion ein.

Ottenbach gestaltet den öffentlichen Raum natur-
nah. Das Siedlungsgebiet wird ökologisch auf-
gewertet und mit wertvollen Strukturen ergänzt. 
Die Vielfalt von Tieren und Pflanzen werden durch 
gezielte Massnahmen gefördert. Die Grünbereiche 
im Siedlungsgebiet werden gemäss Pflegekonzept 
auf ökologische Weise gepflegt und unterhalten, 
der Winterdienst wird möglichst salzarm ausge-
führt. Ottenbach schützt und pflegt die wertvollen 
Biotope auf dem gesamten Gemeindegebiet und 
sorgt für deren Aufwertung. Durch gemeindeeigene 
Infrastruktur verursachte Lichtverschmutzung wird 
sukzessive reduziert.
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Informationstag zu Neophyten im September 2023.

Sensibilisierung der Bevölkerung

Ein wachsender Teil der Bevölkerung hat erkannt, 
wie wichtig der Erhalt der Natur und der Schutz der 
Biodiversität ist und setzt sich aktiv dafür ein. Die Ge-
meinde Ottenbach unterstützt diese Anliegen und 
arbeitet aktiv daran, die Biodiversität zu fördern.

Eine wichtige Rolle spielen dabei die Behörden und 
ihre Organe, die als Botschafter und Unterstützer 
der Biodiversität auftreten. Sie verschaffen der Bio-
diversität das nötige Gehör und informieren, sensibi-
lisieren und motivieren die Bevölkerung. In diesem 
Bereich nimmt die Kommission Natur- und Land-
schaftsschutz eine zentrale Rolle ein. Als beratende 
Kommission für Fragestellungen in den Bereichen 
Biodiversität und Naturschutz ist sie dafür zuständig, 
Projekte und Initiativen zu unterstützen und weiter-
zuentwickeln. Falls nötig wird die Kommission durch 
eine Fachberatung unterstützt.
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Das grosse Wiesel kann in Ottenbach beobachtet werden.

Biodiversität im Siedlungsraum

Ottenbach besteht nicht nur aus Gebäuden und 
Strassen, sondern bietet auch zahlreiche Flächen, 
die zur Förderung der Biodiversität genutzt werden 
können. Durch eine vielfältige Bepflanzung dieser 
Grünbereiche können Vögel, Schmetterlinge und 
andere Tiere angelockt werden, was zu einer grü-
neren und abwechslungsreicheren Dorflandschaft 
führt.

Die Behörden setzen sich dafür ein, dass ihre eige-
nen Grünflächen mit einheimischen Pflanzen aufge-
wertet werden und motivieren auch private Grundei-
gentümer, es ihnen gleichzutun. Im Gewerbegebiet 
fördert die Gemeinde die naturnahe Gestaltung von 
Freiflächen und motivieren Unternehmen zur Zerti-
fizierung durch die Stiftung «Natur & Wirtschaft».

Bei der Gestaltung von Wegen, Treppen, Mauern, 
Böschungen und Bächen im Siedlungsraum werden 

Nischen für die Natur eingeplant, um die Ansiedlung 
von weiteren einheimischen Pflanzen und Tieren 
zu ermöglichen. Dabei werden gezielt Standorte 
geschaffen, die als Lebensraum für seltene Tierarten 
wie Reptilien, Amphibien oder Fledermäuse dienen 
können, sofern dies möglich ist.
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Mithilfe des QR-Codes gelangen Sie zum Merkblatt «Naturnahe Umgebungsgestaltung».

Ökologischer Ausgleich bei Bauvorhaben

Eine naturnahe Umgebung bietet auch im Sied-
lungsgebiet Heimat für viele Wildtiere und Pflanzen. 
In wenig genutzten Bereichen von Gärten oder 
Grünanlagen finden Pflanzen und Tiere Nischen und 
Lebensräume. Eine naturnahe Gestaltung dieser Be-
reiche ist deshalb wichtig. Ökologische Ausgleichs-
massnahmen sollen bei Bauvorhaben wo immer 
möglich berücksichtigt werden.

Um diese Massnahmen zu fördern, verfügt die 
Gemeinde über das «Merkblatt Umgebungsgestal-
tung». Im Rahmen der Baubewilligungsprozesse 
wird es Architekten, Bauherren und Fachplanern 
zugänglich gemacht mit der Empfehlung, es bei der 
Planung zu berücksichtigen. 

Insbesondere bei Arealüberbauungen nutzt die Bau-
kommission ihren Spielraum gemäss PBG § 71 auch 
in Bezug auf die naturnahe Gestaltung des Aussen-

raums vollständig aus. Bei Um- und Neubauten kann 
die Bauherrschaft eine Beratung durch die Kom-
mission Natur- und Landschaftsschutz in Anspruch 
nehmen.

Die ökologischen Ausgleichsmassnahmen werden 
bei der Baueingabe in einem Umgebungsplan fest-
gehalten und bei der Bauabnahme überprüft.
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https://www.ottenbach.ch/storage/600730c9e181182cbccc997e769d261f3f13412fa7f8f3b7869dd738fcf7d28d
https://www.ottenbach.ch/storage/600730c9e181182cbccc997e769d261f3f13412fa7f8f3b7869dd738fcf7d28d


Mithilfe des QR-Codes gelangen Sie zum Merkblatt «Gebäudebrüter – Grundlagen zu Schutz und Förderung».

Inventare

Die Biodiversität und das Landschaftsbild werden 
massgeblich durch besondere natürliche Strukturen 
wie Bäume, Hecken, Natursteinmauern, Bachbesto-
ckungen, Weiher und Riede geprägt und sind von 
enormer Bedeutung.

Um solche wertvollen Strukturen zu schützen, wer-
den diese inventarisiert und – so weit wie möglich –  
geschützt. Die politische Gemeinde ist verantwort-
lich für die Inventare und aktualisiert oder ergänzt 
sie regelmässig.

Für inventarisierte Objekte gibt es eine Ersatzpflicht. 
Zusätzlich werden in einem Gebäudebrüter-Inventar 
die Brutstätten von Mauerseglern, Schwalben, Stör-
chen und anderen Vögeln erfasst. Bei Bauprojekten 
muss auf diese Standorte Rücksicht genommen 
oder Ersatz geschaffen werden.
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https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutz-in-den-gemeinden/merkblatt_gebaeudebrueter.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutz-in-den-gemeinden/merkblatt_gebaeudebrueter.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutz-in-den-gemeinden/merkblatt_gebaeudebrueter.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutz-in-den-gemeinden/merkblatt_gebaeudebrueter.pdf


Pflegeeinsatz bei der strukturreichen Hecke «Rebhoger».

Hecken

Hecken sind nicht nur schöne Landschaftskompo-
nenten, sondern auch wertvolle Strukturen für die 
ökologische Vernetzung von Tieren und Pflanzen. 
Ottenbach hat die wichtigsten Hecken in einem 
Inventar erfasst und durch Verordnung geschützt. 
Diese zielt darauf ab, die Qualität der Hecken zu 
verbessern und sicherzustellen, dass sie fachgerecht 
gepflegt werden.

Es wird aktiv versucht, die Neupflanzung von viel-
fältigen, dichten und mit Dornen besetzten Hecken 
durch Information und Beratung zu fördern. Bei 
der Anlage von Hecken ist – wo möglich – auch ein 
Krautsaum auf beiden Seiten vorzusehen. Zusätz-
lich sollten Hecken durch den Einsatz von Stein- und 
Asthaufen ergänzt werden.
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Hochstammbäume prägen die Landschaft Ottenbachs stark.

Hochstamm-Obstgärten und Einzelbäume

Hochstamm-Obstgärten und Einzelbäume sind ein 
wertvolles kulturelles Erbe und tragen zur Vielfalt 
und Schönheit unserer Landschaft bei. Sie dienen 
als wichtige Vernetzungselemente und bieten Le-
bensraum für verschiedene Tiere wie Vögel, Fleder-
mäuse, Insekten und Kleinsäugetiere.

Wir setzen uns für den Schutz und die Förderung 
der Qualität und Anzahl von Hochstamm-Obstgär-
ten und Einzelbäumen ein. Bestehende Bestände 
sollen durch gezielte Ergänzungspflanzungen ver-
bessert werden. Bei notwendigen Fällungen werden 
abgehende Bäume so lange wie möglich erhalten 
und an geeigneten Standorten ersetzt.
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Weiher, wie dieser bei der Kläranlage Jonen, werden fachgerecht unterhalten und ökologisch aufgewertet.

Gewässer- und Uferbereiche

Weiher, Bachläufe und ihre Ufer stellen wertvolle 
Lebensräume für Pflanzen und Tiere dar und fördern 
die Biodiversität sowie die Vernetzung. Auf unserem 
Gemeindegebiet befinden sich Weiher von nationa-
ler oder kantonaler Bedeutung, die zur Förderung 
von Arten regelmässig gepflegt und ökologisch auf-
gewertet werden.

Um die ökologische Vielfalt zu fördern, sollen 
Bachläufe und ihre Ufer ebenfalls ökologisch 
aufgewertet werden. Wo immer möglich, werden 
eingedolte Bäche freigelegt.
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Riede und Feuchtgebiete

Eine ganz eigene Pflanzenwelt und zahlreiche Libel-
len, Schmetterlinge und Insekten sind auf Rieden 
und Feuchtwiesen zu finden, weshalb die meisten 
noch existierenden Riede kantonale Schutzgebiete 
sind.

Um den Nährstoffeintrag zu reduzieren, bedürfen 
Riede extensiv bewirtschafteter Pufferzonen, die 
nach Möglichkeit erweitert werden sollten. Eine Ver-
buschung der oft schmalen Pufferzonen soll durch 
geeignete Massnahmen verhindert werden.
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Extensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen

Durch die Bewirtschaftung von Extensivwiesen, Bunt-
brachen und Ackersäumen wird die Biodiversität in 
intensiv genutzten Landwirtschaftsgebieten geför-
dert und Naturstrukturen werden vernetzt.

Die Gemeinde Ottenbach engagiert sich aktiv für 
diese Vernetzungen und unterstützt bei der Um-
setzung. Für gemeindeeigene Flächen erlassen die 
Behörden ökologische Bewirtschaftungsvorschriften.



Trockenstandorte bilden Lebensräume für eine Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten.

Trockenstandorte

Trockenstandorte sind charakterisiert durch ihre 
vielfältige und einzigartige Pflanzen- sowie Tier-
welt, zu der unter anderem Reptilien, Heuschrecken, 
Schmetterlinge und Grillen gehören. Im Gegensatz 
zu anderen Lebensräumen erfordern sie nur einen 
geringen Pflegeaufwand.

Es ist wichtig, die Anzahl und Qualität der Trocken-
standorte gezielt zu erhöhen. Potenzielle Flächen 
können ökologische Ausgleichsflächen, Wegbö-
schungen, Gewerbebetriebsgelände, Restflächen, 
Flächen in Arealüberbauungen oder auch Flach-
dächer sein. Auch Parkplätze von Privatpersonen 
können geeignet sein.
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Ottenbach setzt sich für gestufte Waldränder ein.

Wald und Waldränder

Die Bedeutung des Waldes für den Erhalt und die 
Förderung der Biodiversität ist unbestritten.

Obwohl die politische Gemeinde nur begrenzten 
Einfluss auf die Gestaltung der Waldränder hat, kann 
sie indirekt durch Information und Beratung der Be-
wirtschafterinnen und Bewirtschafter einen Beitrag 
leisten. Ottenbach setzt sich für die Bildung von 
gestuften Waldrändern ein, um eine bestmögliche 
ökologische Vernetzung zwischen Wald und Kultur-
land zu erreichen.
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Artenschutz in der Gesetzgebung

Das Leitbild Biodiversität und Naturschutz wurde 
von der Kommission Natur- und Landschaftsschutz 
erarbeitet.

Das Leitbild Biodiversität und Naturschutz wurde 
durch den Gemeinderat verabschiedet und tritt auf 
1. April 2026 in Kraft.

Gemeinde Ottenbach

Seite 15

Inkrafttreten

Die Schweiz hat sich in vielen nationalen und inter-
nationalen Gesetzen und Abkommen dazu verpflich-
tet, die Arten der Schweiz zu schützen.

Im Gesetz und der Verordnung über den Natur- und 
Heimatschutz wird festgelegt, dass «dem Ausster-
ben einheimischer Tier- und Pflanzenarten durch die 
Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Bioto-
pe) und andere geeignete Massnahmen» entgegen-
zuwirken ist:

•	 Bundesgesetz über den Natur- und Heimat-
schutz (NHG, SR 451)

•	 Verordnung über den Natur- und Heimatschutz 
(NHV, SR 451.1)

•	 Weitere relevante Verordnungen und Gesetze

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/1637_1694_1679/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/1637_1694_1679/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/249_249_249/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/249_249_249/de
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/recht/gesetze-verordnungen.html

